
 

Reichenbach an der Fils Gemeinderatsdrucksache  2021/064 
 

Datum: 12.04.2021 Unterschrift 
Amt: 10 - Hauptamt  
Verantwortlich: Häußermann, Siegfried  
Aktenzeichen: 023.04  
Vorgang:   

 
 

Beratungsgegenstand 
 
Besetzung der beschließenden Ausschüsse 
Bildung und Besetzung der beratenden Ausschüsse 
Benennung der Vertreter der Gemeinde Reichenbach an der Fils in Vereinen, 
Verbänden und sonstigen Gremien 
 
Gemeinderat 27.04.2021 öffentlich beschließend 
 
 
Anlagen: 
Beschreibungen 
Übersicht über die Mitglieder der beschließenden Ausschüsse 
 
Kommunikation: 
Priorität B: Bürgermeister und Amtsleiter sind vom Sachbearbeiter aktiv zu informieren. Der 
Gemeinderat erhält die Informationen auf Wunsch ebenfalls, jedoch sollte hier nicht die 
Erwartungshaltung entstehen, dass Gemeinderäte über jeden Schritt der Verwaltung im Detail 
Bescheid wissen müssen. Beteiligte / Betroffene und die Öffentlichkeit werden über das Ergebnis 
informiert 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen:  Ja  Nein 
 

 Ergebnishaushalt        Investitionsmaßnahme       
Teilhaushalt:       / Produktgruppe:        Investitionsauftrag:       
 

 Ausgaben 
in € 

lfd. 
Jahr 

Folgejahr(e) Einnahmen 
in € 

lfd. 
Jahr 

Folgejahr(e) 

Planansatz                 

üpl / apl                 

Gesamt                 

 
 
Auswirkungen auf das Klima:  Ja  Nein 
 

 +2                      +1                       0                         -1                          -2 
 
Begründung: 
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 



1.  Von der Sachdarstellung wird zustimmend Kenntnis genommen. 
 
2.  Die beschließenden Ausschüsse werden entsprechend dem beigefügten Vorschlag 
besetzt. 
 
3.  Der Zusammensetzung und Verteilung der Sitze in den beratenden Ausschüssen 
entsprechend der beigefügten Anlage wird zugestimmt. 
 
 
Sachdarstellung: 
 
Allgemeines 
 
Durch das Nachrücken von Gemeinderätin Marieke Beier und den personellen Veränderungen bei 
BÜNDNIS 90 / Die Grünen, bzw. der Neugründung der Fraktion Liste Grüne-Alternative (LiGA) 
werden  
 
 

Besetzung der beschließenden Ausschüsse 
 
Die Besetzung der beschließenden Ausschüsse erfolgt nach § 40 Gemeindeordnung Baden-
Württemberg. 
 
Die beschließenden Ausschüsse bestehen aus dem Vorsitzenden und mindestens vier Mitgliedern. 
Der Gemeinderat bestellt die Mitglieder und Stellvertreter widerruflich aus seiner Mitte. 
 
In die beschließenden Ausschüsse können durch den Gemeinderat sachkundige Einwohner 
widerruflich als beratende Mitglieder berufen werden. Ihre Zahl darf die der Gemeinderäte in den 
einzelnen Ausschüssen nicht erreichen; sie sind ehrenamtlich tätig. 
 
Die Zusammensetzung der beschließenden Ausschüsse erfolgt grundsätzlich über eine Einigung.  
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